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Februar 2024 

Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

dank der Sofort- und der Poolabschreibung können 

Sie zeitnah Steuern sparen und Ihre Liquidität erhö-

hen. Wir geben Ihnen einen Überblick. Darüber hinaus 

beleuchten wir, warum Arbeitgeber ihren Arbeitneh-

mern das Deutschlandticket steuerfrei überlassen 

dürfen. Der Steuertipp befasst sich mit der Istver-

steuerung und zeigt, wann ein überwiesenes Entgelt 

als vereinnahmt gilt. 

 

SOFORT- UND POOLABSCHREIBUNG  

So lässt sich bewegliches Anlagevermögen 

schnell abschreiben 

 
Unternehmer sind daran interessiert, ihr Anlagever-

mögen möglichst schnell abzuschreiben, um so zeit-

nah Steuern zu sparen und ihre Liquidität zu erhöhen. 

Sie dürfen abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter 

des Anlagevermögens (z.B. Maschinen) sofort im Jahr 

der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe ab-

schreiben. Voraussetzung ist, dass die Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten des Wirtschaftsguts ohne 

Umsatzsteuer maximal 800 € (geplant ab 2024: 

1.000 €) betragen (Sofortabschreibung für geringwerti-

ge Wirtschaftsgüter). Alternativ können Unternehmer 

ihre Wirtschaftsgüter auch 

 über die individuelle betriebsgewöhnliche Nut-

zungsdauer abschreiben oder  

 alle in einem Jahr angeschafften/hergestellten An-

lagegüter mit Kosten von jeweils über 250 € bis 

1.000 € (geplant ab 2024: bis 5.000 €) ohne Um-

satzsteuer in einem jahresbezogenen Sammel-

posten zusammenfassen. 

Dieser Sammelposten darf dann über fünf Jahre (ge-

plant ab 2024: drei Jahre) „im Paket“ abgeschrieben 

werden. Diese Poolabschreibung erfolgt unabhängig 

davon, ob einzelne Wirtschaftsgüter innerhalb der 

Fünfjahresfrist schon wieder entnommen oder veräu-

ßert werden. Ebenfalls ohne Bedeutung ist, in wel-

chem Monat die Wirtschaftsgüter angeschafft wurden; 

der Sammelposten wird stets über fünf Jahre zu je ei-

nem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst. 

Hinweis: Wenn Sie sich dafür entscheiden, alle in ei-

nem Wirtschaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter 

über einen Sammelposten abzuschreiben, dürfen Sie 

die Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschafts-

güter in diesem Jahr nur für Wirtschaftsgüter bis 250 € 

vornehmen, die 1.000-€-Grenze spielt dann keine Rol-

le. 

Die Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschafts-

güter und die Poolabschreibung sind sowohl für bilan-

zierende Unternehmer als auch für Einnahmenüber-

schussrechner anwendbar. Der Sofortabzug gering-

wertiger Wirtschaftsgüter lässt sich sogar von Arbeit-

nehmern bei ihrem Werbungskostenabzug nutzen, ei-

ne Poolabschreibung ist bei ihnen allerdings nicht 

möglich. 
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AUSLANDSDIENSTREISEN  

Ab 2024 neue Pauschbeträge für Verpflegung und 

Übernachtung 

 

Gewöhnlich aktualisiert das Bundesfinanzministerium 

(BMF) die landesspezifischen Pauschbeträge für Ver-

pflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskos-

ten einmal im Jahr. Diese Beträge kommen bei beruf-

lich bzw. betrieblich veranlassten Auslandsreisen zur 

Anwendung. Das BMF hat nun für zahlreiche Länder 

eine Anpassung ab dem 01.01.2024 vorgenommen. 

Hinweis: Die Pauschbeträge für Übernachtungskos-

ten gelten nur bei der Erstattung durch den Arbeitge-

ber. Als Werbungskosten oder Betriebsausgaben sind 

weiterhin nur die tatsächlich angefallenen Übernach-

tungskosten abziehbar. Die Verpflegungspauschalen 

sind dagegen sowohl steuerfrei erstattungsfähig als 

auch als Werbungskosten abziehbar. 

 

 

SÄUMNISZUSCHLÄGE  

Zinssatz von 12 % pro Jahr ist weiterhin rechtens 

 

Steuerzahler müssen Säumniszuschläge an ihr Fi-

nanzamt zahlen, wenn sie ihre fälligen Steuern nicht 

rechtzeitig zahlen. Für jeden angefangenen Monat 

der Säumnis berechnet das Finanzamt einen Säum-

niszuschlag von 1 % des rückständigen Steuerbe-

trags, so dass über ein Jahr gesehen ein stolzer Zu-

schlag von 12 % des Rückstands auflaufen kann. 

Der Gesetzgeber hatte den Zinssatz in einem anderen 

Bereich - und zwar für Nachzahlungs- und Erstat-

tungszinsen - auf Druck des Bundesverfassungsge-

richts ab 2019 von 6 % auf 1,8 % pro Jahr abgesenkt. 

Der Grund war, dass die Zinshöhe von 6 % pro Jahr 

nicht mehr mit dem niedrigen Zinsniveau auf dem Ka-

pitalmarkt vereinbar war. Fraglich war danach, ob auch 

der Zinssatz von Säumniszuschlägen herunterge-

schraubt werden muss. Daraufhin entschied der Bun-

desfinanzhof (BFH) 2022 aber, dass keine verfas-

sungsmäßigen Zweifel an der Höhe der Säumniszu-

schläge bestehen. 

Säumniszuschläge sollen in erster Linie ein Druckmit-

tel sein, um fällige Steuerzahlungen durchzusetzen. 

Daneben soll der Zuschlag auch eine Gegenleistung 

für das Hinausschieben der Zahlung fälliger Steuern 

sein und den Verwaltungsaufwand ausgleichen, den 

die Finanzbehörden durch die verspäteten Zahlungen 

haben. Die Höhe der Säumniszuschläge ist laut BFH 

auch in einer Niedrigzinsphase nicht anzupassen. Die 

Entscheidungsfälle betrafen Säumniszuschläge, die 

für Zeiträume bis zum 31.12.2018 entstanden waren. 

Der V. Senat des BFH hält nun in einem Verfahren 

über die Aussetzung der Vollziehung an dieser Recht-

sprechung auch für Säumniszuschläge fest, die für 

Zeiträume nach dem 31.12.2018 entstehen. 

ARBEITGEBERZUSCHÜSSE  

Wie Personennah- und -fernverkehr voneinander 

abzugrenzen sind 

 

Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn un-

entgeltlich oder verbilligt überlassene Fahrberechti-

gungen und Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Auf-

wendungen des Arbeitnehmers für Fahrten mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln im Linienfernverkehr zwischen 

Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sind steuerfrei. 

Entsprechendes gilt für Fahrten im öffentlichen Perso-

nennahverkehr, die der Arbeitnehmer aufgrund seines 

Dienstverhältnisses zusätzlich zum ohnehin geschul-

deten Arbeitslohn in Anspruch nehmen kann. Beim 

Personennahverkehr ist zudem auch die Nutzung des 

Tickets zu Privatfahrten des Arbeitnehmers steuerfrei. 

Die Finanzverwaltung hat erfreulicherweise klarge-

stellt, dass eine steuerfreie Nutzung im Personennah-

verkehr auch dann möglich ist, wenn eine Fahrberech-

tigung für den öffentlichen Personennahverkehr auch 

für die Nutzung bestimmter Fernzüge freigegeben 

wird. Hierunter fällt insbesondere die Freigabe des 

Deutschlandtickets für bestimmte IC-/ICE-

Verbindungen. 

Der steuerfreie Vorteil mindert allerdings die als Wer-

bungskosten abziehbare Entfernungspauschale. Aus 

diesem Grund ist der Zuschuss im Lohnkonto des 

Arbeitnehmers aufzuzeichnen und in der Lohnsteuer-

bescheinigung anzugeben. 

Der Arbeitgeber kann den Zuschuss alternativ auch 

mit 25 % pauschalieren. Macht er von dieser Pau-

schalbesteuerung Gebrauch, unterbleibt beim Arbeit-

nehmer eine Minderung der Entfernungspauschale. 

Das kann sich vor allem dann als vorteilhaft erweisen, 

wenn der Beschäftigte weit entfernt von seiner ersten 

Tätigkeitsstätte wohnt und häufig den eigenen Pkw für 

den Weg zur Arbeit nutzt. 

 

LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG  

Globalbeiträge an ausländische Sozialversiche-

rungsträger 

 

Arbeitgeber können aufgrund ausländischer Gesetze 

verpflichtet sein, Beiträge zur Alterssicherung an aus-

ländische Sozialversicherungsträger zu leisten. Diese 

Beiträge sind zum Jahresende bzw. bei unterjähriger 

Beendigung des Dienstverhältnisses in der Lohnsteu-

erbescheinigung anzugeben. Das gilt aber nur, wenn  

 die ausländischen Sozialversicherungsträger den 

inländischen vergleichbar sind und  
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 der geleistete Gesamtbeitrag zumindest teilweise 

einen Arbeitnehmeranteil enthält. 

Die Bescheinigung dient der Ermittlung der als Son-

derausgaben abziehbaren Vorsorgeaufwendungen in 

der Einkommensteuerveranlagung des Arbeitnehmers. 

Wenn ausländische Sozialversicherungsträger Glo-

balbeiträge erheben, ist eine Aufteilung vorzunehmen. 

Das Bundesfinanzministerium hat kürzlich die Auftei-

lungsmaßstäbe für das Jahr 2024 bekanntgegeben. 

Wie bisher ist eine Aufteilung eines einheitlichen Sozi-

alversicherungsbeitrags auf die einzelnen Versiche-

rungszweige bei folgenden Ländern vorgesehen: Bel-

gien, Irland, Lettland, Malta, Norwegen, Portugal, Spa-

nien und Zypern. Globalbeiträge, die an Sozialversi-

cherungsträger in Ländern außerhalb Europas geleis-

tet werden, sind nach den Umständen des Einzelfalls 

aufzuteilen. Das Gleiche gilt für das Vereinigte König-

reich von Großbritannien. 

 

ALLEINGESELLSCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRER  

Anscheinsbeweis spricht für Privatnutzung eines 

Firmenwagens 

 

Bei einem Alleingesellschafter-Geschäftsführer kann 

selbst dann ein zu einer verdeckten Gewinnaus-

schüttung (vGA) führender Anscheinsbeweis für die 

Privatnutzung eines von der GmbH überlassenen Pkw 

vorliegen, wenn im Anstellungsvertrag ein Privatnut-

zungsverbot vereinbart wurde. So lässt sich eine Ent-

scheidung des Finanzgerichts Münster (FG) zusam-

menfassen. Die vGA sei zudem auf Ebene der Gesell-

schaft nicht nach der 1-%-Regelung, sondern nach 

Fremdvergleichsgrundsätzen zu bewerten. 

Das FG folgt insoweit der Rechtsprechung des für 

Körperschaftsteuerfragen zuständigen I. Senats des 

Bundesfinanzhofs (BFH). Nach dessen Auffassung 

spricht die allgemeine Lebenserfahrung dafür, dass 

ein einem Gesellschafter-Geschäftsführer von der Ge-

sellschaft zur Nutzung überlassenes betriebliches 

Fahrzeug auch privat genutzt wird, und zwar auch bei 

einem Privatnutzungsverbot. Das soll zumindest dann 

gelten, wenn keine organisatorischen Maßnahmen 

getroffen wurden, die eine private Nutzung ausschlie-

ßen. Der Rechtsprechung des für Lohnsteuerfragen 

zuständigen VI. Senats des BFH ist das FG nicht ge-

folgt. Nach Ansicht des VI. Senats ist keine zu Arbeits-

lohn führende Privatnutzung eines Fahrzeugs anzu-

nehmen, wenn diese vertraglich ausdrücklich unter-

sagt wurde. 

Hinweis: Die vom FG zugelassene Revision ist beim 

BFH anhängig. Damit steht einer endgültigen Klärung 

dieser streitanfälligen Rechtsfrage nichts mehr im We-

ge. 

KIRCHENLOHNSTEUER  

Kostenerstattung an den Arbeitgeber eröffnet kei-

nen Werbungskostenabzug 

 

Erstattet der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber die für 

ihn (den Arbeitnehmer) an das Finanzamt im Rahmen 

der Lohnsteuerhaftung gezahlten Lohnkirchensteuern, 

handelt es sich nicht um Werbungskosten bei den 

Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit. Im Streitfall 

hatte das Finanzamt eine GmbH für Lohn- und Kir-

chensteuer ihres Geschäftsführers in Haftung ge-

nommen, weil eine Sachzuwendung an den Ge-

schäftsführer unversteuert geblieben war. Nach Auf-

fassung des Bundesfinanzhofs (BFH) fehlt insoweit der 

für den Werbungskostenabzug erforderliche objektive 

Zusammenhang mit dem Beruf. 

Für einen Abzug der gezahlten Lohnkirchensteuer als 

Werbungskosten reicht es nicht aus, dass der Arbeit-

nehmer seinem Arbeitgeber nur die geleistete Haf-

tungssumme erstattet. Entsprechendes gilt für den 

Fall, dass der vom Arbeitgeber geschuldete Barlohn 

nicht zur Deckung der Lohnsteuer ausreicht und der 

Arbeitnehmer dem Arbeitgeber daher den Fehlbetrag 

zur Verfügung stellen muss. Auch hier erstattet der 

Beschäftigte seinem Arbeitgeber lediglich die von die-

sem für ihn bereits abgeführte Lohnkirchensteuer. 

Ein Trostpflaster hält der BFH allerdings bereit: Die an 

den Arbeitgeber geleistete Erstattung ist als Sonder-

ausgabe abziehbar, weil sie als Zahlung auf die eige-

ne Kirchensteuerschuld des Arbeitnehmers anzusehen 

ist. 

 

IMBISS- UND MARKTSTÄNDE  

Mieten für Standplätze sind gewerbesteuerlich hin-

zuzurechnen 

 

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer ist der steuer-

liche Gewinn des Gewerbebetriebs um verschiedene 

gewerbesteuerliche Hinzurechnungen zu erhöhen und 

um gewerbesteuerliche Kürzungen zu vermindern. So 

ergibt sich der Gewerbeertrag - die maßgebliche Re-

chengröße für die weitere Gewerbesteuerermittlung. 

Hinzuzurechnen ist beispielsweise ein Teil der Miet- 

und Pachtzinsen, die ein Gewerbetreibender für die 

Benutzung von fremden unbeweglichen Wirtschaftsgü-

tern (z.B. Gebäuden) zahlt. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass 

auch Mieten für Standflächen eines im Reisegewerbe 

tätigen Imbissbetriebs gewerbesteuerlich hinzuzu-

rechnen sind. 

Der Imbissbetrieb hatte seine Stände auf Märkten, 

Festivals und anderen Veranstaltungen aufgebaut. Für 

die Stände mietete er stets Standplätze an - jeweils für 
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die Dauer von einzelnen Tagen bis hin zu mehreren 

Wochen. Wasser und Strom wurden vom Vermieter 

der Flächen zur Verfügung gestellt, die Kosten hierfür 

allerdings in den Mietverträgen nicht separat ausge-

wiesen. 

Infolge einer Betriebsprüfung rechnete das Finanzamt 

die langfristigen Standmieten gewerbesteuerlich hinzu, 

wogegen der Imbissbetreiber bis vor den BFH zog. 

Der BFH hat dem Finanzamt jedoch Recht gegeben. 

Hier lägen unstrittig Mietverträge vor, da die Anmie-

tung gegen Entgelt das wesentliche Vertragselement 

sei. Für die gewerbesteuerliche Hinzurechnung sei die 

Frage zentral, ob das Wirtschaftsgut zum Anlagever-

mögen gehören würde, wenn der Imbissbetrieb selbst 

Eigentümer gewesen wäre. Der BFH bejahte diese 

Frage und verwies auf eine voraussetzungslose Fikti-

on der Eigentümerstellung. 

Auch die kurzfristige Anmietung der Flächen lässt 

eine Zuordnung zum fiktiven Anlagevermögen des Im-

bissbetriebs zu, denn ohne sie wäre es unmöglich, 

unmittelbaren Kundenkontakt aufzubauen und dem 

Geschäftsbetrieb nachzugehen.  

Die Nebenkosten waren aber von einer Hinzurech-

nung auszunehmen und im Schätzungswege aus der 

Gesamtmiete herauszurechnen. 

Hinweis: Da nur die reinen Mieten gewerbesteuerlich 

hinzuzurechnen sind, ist besonderes Augenmerk da-

rauf zu richten, dass Standplatzmieten und Nebenkos-

ten (Strom und Wasser) bereits bei der Anmietung ge-

trennt im Mietvertrag ausgewiesen werden. 

 

STEUERTIPP  

Wann gilt ein überwiesenes Entgelt bei der Istver-

steuerung als vereinnahmt? 

 

Unternehmer unterliegen umsatzsteuerlich im Regel-

fall der Sollversteuerung, so dass die Umsatzsteuer 

auf ihre Umsätze bereits mit Ablauf des Voranmel-

dungszeitraums entsteht, in dem sie ihre Leistungen 

ausführen. Unerheblich ist bei dieser Besteuerung 

nach vereinbarten Entgelten, ob der Unternehmer 

das Entgelt von seinem Kunden bereits erhalten hat. 

Er muss die Umsatzsteuer also vorfinanzieren, wenn 

der Geldeingang nicht zeitgleich mit der Leistungser-

bringung erfolgt; dies strapaziert seine Liquidität.  

Um diesem Problem aus dem Weg zu gehen, kann 

das Finanzamt einem Unternehmer auf Antrag gestat-

ten, die Umsatzsteuer nach tatsächlich vereinnahm-

ten Entgelten zu berechnen (Istversteuerung). In die-

sem Fall entsteht die Umsatzsteuer erst mit Ablauf des 

Voranmeldungszeitraums, in dem der Unternehmer 

die Entgelte vereinnahmt hat. Wann genau dieser 

Zeitpunkt im Fall einer Überweisung anzunehmen ist, 

hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) näher untersucht. 

Im Streitfall ging es um die Frage, ob ein vereinnahm-

tes Entgelt 2019 oder 2020 zu versteuern war. Der 

strittige Umsatz war von einem Kunden per Überwei-

sung gezahlt worden. Während die Wertstellung (Va-

lutierung) rückwirkend zum 31.12.2019 erfolgt war, 

war der Betrag erst am 02.01.2020 auf dem Girokonto 

des Unternehmers gebucht worden. Das Finanzamt 

ging von einer Vereinnahmung im Jahr 2019 aus und 

berücksichtigte den Umsatz somit im Umsatzsteuer-

bescheid dieses Jahres. 

Der BFH hat jedoch entschieden, dass ein Entgelt 

auch dann erst zum Zeitpunkt der Gutschrift auf dem 

Girokonto des Zahlungsempfängers als vereinnahmt 

gilt, wenn die Wertstellung (Valutierung) bereits zu ei-

nem früheren Zeitpunkt wirksam wurde. Eine Verein-

nahmung im Sinne der Istversteuerung erfordert laut 

BFH, dass der Unternehmer über die Gegenleistung 

für seine Leistung wirtschaftlich verfügen kann; dies 

ist erst bei Gutschrift auf seinem Girokonto der Fall. 

Die Wertstellung (Valutierung) hingegen gibt nur den 

Zeitpunkt an, zu dem der gebuchte Betrag zinswirk-

sam wird - eine wirtschaftliche Verfügbarkeit geht da-

mit noch nicht einher. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 
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